Nach der Kommunalwahl 11.9.2011:
Verschiedene Empfehlungen
Soll das Kommunalwahlergebnis angefochten werden?

Die Kommunalwahl ist gelaufen - Ihr habt gewonnen, herzlichen Glückwunsch! 

                                               oder:
Leider wart Ihr nicht erfolgreich - und das Ergebnis war darüber hinaus auch noch sehr knapp. Euer Unmut über den Wahlkampf der anderen ist noch nicht verflogen: die Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen, der ungenierte Einsatz des kommunalen Amtes durch den Hauptverwaltungsbeamten oder seine Fraktion, seine geschickt getarnte Werbung für seine Partei.....

Dann solltet Ihr über einen Wahleinspruch nachdenken! 

Was ist zu beachten?

Achtung, KURZE FRIST: 

Einspruch binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses .

WER kann den Einspruch einlegen?

Jede Partei, die einen Wahlvorschlag eingereicht hat, und im Übrigen jede wahlberechtigte Person des Wahlgebiets. Bei Direktwahlen auch die Bewerber.

WO ist der Einspruch einzulegen?

Beim Wahlleiter der jeweiligen Gemeinde oder des jeweiligen Landkreises. Schriftlich  oder zur Niederschrift. 

BEGRÜNDUNG: 

dass die Wahl nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden ist. Zu letzterem gehören dann insbesondere Gesetzesverstöße der Mitbewerber oder ihrer Unterstützer im Wahlkampf.

WEITERES VERFAHREN:

die neugewählte Vertretung (Rat, Kreistag) entscheidet über die Wahleinsprüche und über die Gültigkeit der Wahl. 

ERFOLGSAUSSICHTEN:

nicht jeder Verstoß führt zur Ungültigkeit der Wahl. Die den begründeten Einwendungen zugrundeliegenden Tatbestände müssen so schwerwiegend sein, dass bei einwandfreier Durchführung der Wahl  ein wesentlich anderes Wahlergebnis zustande gekommen oder festgestellt worden wäre. 

Es wird a) das Wahlergebnis neu festgestellt oder berichtigt oder 

b) die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt. 

Also:  insbesondere bei Verstößen gegen Wahlrechtsbestimmungen oder Verletzung der Neutralitätspflicht sind die Erfolgsaussichten umso größer, je knapper das Wahlergebnis ausgegangen ist , und umgekehrt  umso schlechter, je weiter die Ergebnisse auseinanderliegen. 

RECHTSMITTEL: 

Gegen die Ablehnung des Wahleinspruchs können die Verwaltungsgerichte angerufen werden, und zwar innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung der Vertretung  (Rat/Kreistag).
___________________________________________________________________
